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7 FAHRTRICHTUNGSANZEIGER 
AN KRAFTFAHRZEUGEN >3,5 T

Zulässigkeit • zwei vorne notwendig
• zwei seitliche vorgeschrieben bei: 

Fahrzeugen >6 m oder >3,5 t zul. Gesamtgewicht
• sechs seitliche vorgeschrieben bei >9 m Länge1

• zwei hinten notwendig
• zwei weitere hinten zulässig

Bemerkung 1 diese Regelung verfällt, im Falle das mindestens drei Seitenmarkierungsleuchten pro Seite  
synchron mit dem Fahrtrichtungsanzeiger mitblinken

Helligkeit • je nach Typ, max. 1000 cd nach ECE-R6

Höhenvorgabe • vorne, hinten min. 350 mm, max. 1.500 mm
• seitlich min. 500 mm, max. 2.300 mm 

Abstandsvorgabe • seitlicher Fahrtrichtungsanzeiger max. 1.800 mm von der Vorderkante des Fahrzeuges

Prüfrichtlinie ECE-R6 

Prüfzeichenbeispiel

Weitere Informationen: ECE-R6, ECE-R48, § 54 StVZO

BEISPIELDARSTELLUNG
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  Die abgebildeten Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu. 
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